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WARTUNGSVERTRAG 
 

 
Zwischen          (Benutzer) 
 
          (Benutzer) 
 

und der 
 

Firma Berger Andreas,        (Wartungsfirma) 
 
1170 Wien, Wattgasse 88 Tel: 01 276 49 19    (Wartungsfirma) 
 
 
Wird nachstehender Vertrag über die regelmäßige Wartung und Überprüfung 
der eingebauten Heizgeräte: 
 
Fabrikat:     Fabrik-Nr.: 
Type:      in Betrieb seit: 
 
Leistung: 
geschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Wartung der Heizgeräte wird einmal jährlich durchgeführt. 
 

§ 2 
 

Die Wartung umfasst folgende Arbeiten: 
 

1. Reinigungsarbeiten am Heizblock und am Zünd- und Hauptbrenner; 
2. Überprüfung von Dichtungen im Gas- und Wasserbereich: 
3. Funktionsprüfung der Sicherheits- und Regeleinrichtungen; 
4. Überprüfung der Zündflamme und Zündsicherung bzw. elektrische Zündungen und 

Feuerungsautomat; 
5. Überprüfung der Gasmenge 
6. Prüfen der Abgasführung, Strömungssicherung; 
7. Prüfung der gesamten Anlage auf einwandfreie Funktion; 

 
Zusätzliche Arbeiten bei Kesseln mit Speichern: 

 
8. Überprüfung des Sicherheitsventils 

 
 
Alle darüber hinausgehenden Arbeiten am Kessel oder Speicher sind nicht Gegenstand dieses 
Wartungsvertrages, daher nicht im Preis enthalten und werden gesondert berechnet. 
Eventuelle Ersatzteile sind Separat zu Bezahlen. 
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§ 3 
 

Der Pauschalbetrag für die Überprüfung und Wartung eines 
 

Gas – Kessels beträgt bei Vertragsabschluß  EURO_______ 
 

Im Falle allgemeiner Kostensteigerungen, z.B. bei Erhöhung der Tariflöhne, behält sich die 
Wartungsfirma eine entsprechende Erhöhung des Pauschalpreises vor. Ab Abschluss des 
Vertrages gilt der Wartungspreis 5 Jahre. Eventuell erforderliche Ersatzteile, deren Einbau, ggf. 
Entkalkungsarbeiten werden gesondert berechnet. Die Wartung und Überprüfung ist vom 
Kunden schriftlich zu bescheinigen. Der Verrechnete Betrag wird bei Ausführung der Wartung 
Bar Bezahlt. 
 

§ 4 
 

Dieser Vertrag ist bis zum Ende des auf den Abschluss folgenden Jahres abgeschlossen. Falls 
er nicht 4 Wochen vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird, verlängert er sich jeweils 
automatisch um ein weiteres Jahr. Bei Wohnungswechsel endet die Vereinbarung mit dem 
Tage des Umzugs. 

 
§ 5 

 
Die unterzeichnete Wartungsfirma verpflichtet sich, die Arbeiten fachgerecht auszuführen und 
die Geräte nach erfolgter Wartung in betriebssicherem Zustand zu übergeben. 
 
 
 

§ 6 
 

Der Kunde wird ca. 4 Wochen vor Fälligkeit der nächsten Wartung von uns Verständigt und ein 
Termin Vereinbart 
 
 

 
Ort, Datum: __________________ 
 
 
_________________________   _________________________ 
Unterschrift des Benutzers   Unterschrift der Wartungsfirma 
 
 
 
 
 
 
Abgasmessung   € 39,-  
Kombithermenservice bis 35 kW € 110,- 
Durchlauferhitzer Service € 75,- 
Gaskonvektor Service € 75,- 
Preisstand 03/2009 


